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Checkliste Adressänderung
Endlich ist es so weit – der Umzug in die neue Wohnung steht an.  
Wem müssen Sie nun Ihre neue Adresse melden? Damit Sie niemanden 
vergessen, gibts unsere Checkliste mit vielen Tipps.

Post und unerwünschte Werbung
□	 �Post	

Melden Sie der Post Ihre neue Adresse und das 
Umzugsdatum, bevor Sie umziehen.

□	 �Unerwünschte Werbung	
Wenn Sie keine adressierte Werbung von Unternehmen 
wünschen, mit denen Sie keinen Kontakt haben, 
können Sie sich gratis auf die Schutzliste vom 	
Schweizerischen Verband für Direktmarketing setzen.

Tipp: Online-Ratgeber der Stiftung Konsumentenschutz: 
Was kann ich gegen unerwünschte Werbung tun?

Behörden und Energieversorger 
□	 �Einwohnerkontrolle 	

Melden Sie sich bei der Einwohnerkontrolle Ihrer alten 
Wohngemeinde ab und bei der neuen wieder an. 	
Sie haben 14 Tage Zeit dafür.

	 • e-Umzug
	 • Persönlich ab- und anmelden

Tipp:  Sie müssen den Schriftenempfangsschein  
beziehungsweise die Meldebestätigung per Post  
schicken oder persönlich bei der Einwohnerkontrolle 
Ihres alten Wohnorts abgeben. Sie erhalten dann Ihren 
Heimatschein, den Sie für die Anmeldung bei Ihrer  
neuen Wohngemeinde benötigen.

□	 �Militär, Zivildienst, Zivilschutz	
Sind Sie dienstpflichtig? Dann informieren Sie die 	
kantonale Militärbehörde oder die zuständige 	
Zivildienststelle Ihrer neuen Wohngemeinde. Beim 
Zivilschutz reicht die Meldung an die Gemeinde.

	 • Kreiskommando des Wohnkantons
	 • E-Zivi-Portal oder Regionalzentren

□	 �Pensioniert oder selbstständig	
Sind Sie bereits pensioniert oder selbstständig, 
müssen Sie die kantonale AHV-Ausgleichskasse	
informieren.

	 • Kantonale AHV-Ausgleichskassen

□	 �Ausländische Staatsangehörige	
Für Bürgerinnen und Bürger der EU-/EFTA-Länder 
gelten die gleichen Bestimmungen wie für Schweizer 
Staatsangehörige. Personen aus anderen Staaten 
(Drittstaaten) müssen eventuell eine neue Auf-	
enthalts-/Niederlassungsbewilligung beantragen.

	 • Kantonale Migrationsbehörden

□	 �Strassenverkehrsämter	
Melden Sie Ihre neue Adresse dem Strassenverkehrs-
amt innert 14 Tagen nach dem Umzug.

	 • Kantonale Strassenverkehrsämter

□	 �Umzug mit Hund	
Vergessen Sie nicht, Ihren Hund in der alten Gemeinde 
ab- und innert zehn Tagen in der neuen Gemeinde 
anzumelden.

	 • Adressen der Gemeindeverwaltungen

□	 �Energieversorger	
Benachrichtigen Sie Ihren Strom-, Gas- und Wasser-
versorger rechtzeitig, damit der Zählerstand zum 	
richtigen Zeitpunkt abgelesen wird.
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Banken und Versicherungen
□	 �Informieren Sie alle Versicherungen und Banken über 

Ihre neue Adresse – per Telefon, Online-Formular oder 
Mobile App.

Tipp:  Wenn Sie umziehen, ändert sich oft der Wert Ihres 
Hausrats. Denken Sie deshalb auch an Ihre Deckungs-
summe und passen Sie diese entsprechend an. Nutzen 
Sie dazu unseren Prämienrechner. Anhand von Durch-
schnittswerten erhalten Sie einen Vorschlag für die 
passende Versicherungssumme. Aber Vorsicht! Nur Sie 
wissen genau, was Ihr Hausrat wirklich wert ist. Alter-
nativ können Sie daher auch unser Formular «Ermittlung 
der Versicherungssumme für den Hausrat» verwenden, 
um den genauen Neuwert Ihres Hausrats zu berechnen.
	
□	 �Krankenkasse 

Melden Sie Ihrer Krankenkasse Ihren Umzug online, 
telefonisch oder per E-Mail. Die entsprechenden 
Angaben finden Sie in der Regel auch auf Ihren 	
Rechnungen.

Telekommunikationsfirmen
	 □	 �Telefon und Internet 

Damit Sie am neuen Ort sofort erreichbar und 
wieder online sind, wenden Sie sich an Ihren 	
Telekomanbieter. Wichtig: Halten Sie die ent-	
sprechenden Fristen ein, damit das Internet und 
Festnetz ab dem Einzugstermin funktionieren.

□	 �Telefonbucheintrag 
Wenn Sie in den Online-Telefonbüchern gefunden 
werden möchten, können Sie Ihren Eintrag bei diesen 
anpassen:

	 • local.ch
	 • search.ch

□	 �Radio und Fernsehen 
Serafe erhebt die Radio- und Fernsehgebühren und 
wird von Ihrer Gemeinde über Ihre Adress-änderung 
informiert. Sie selbst müssen nichts unternehmen. 
Klären Sie aber bei Ihrem Streamingdienst ab, ob 	
Sie Ihre Rechnungsangaben anpassen müssen.

Weitere Adressänderungen 
	 □	 �Arbeitgeber
	 □	 �Ärzte (Kinderarzt, Zahnarzt und Tierarzt) 
	 □	 �Bekannte, Freunde, Familie
	 □	 �Zeitungs- und Zeitschriftenabonnemente
	 □	 �Serviceabonnemente
	 □	 �Vereine, Verbände, Klubs, Fitnessstudios
	 □	 �Anwälte, Steuerberater

Notizen

Nun wünschen wir Ihnen viel Freude in Ihrem 	
neuen Zuhause.
 

 


